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Höchstetter & Koll.

Dr. Klaus Höchstetter, M.B.L.-HSG

Erbrecht, Erbschaftsteuer,
Testamentsvollstreckung,

Stiftungsrecht und
Vermögensnachfolge

Rechtsanwalt und Fachanwalt

IHR WILLENSVOLLSTRECKER
(TESTAMENTSVOLLSTRECKER)

Anwalts- und Wirtschaftskanzlei

St.-Bonifatius-Str. 8
81541 München

• München
• Obermenzing

• Erding
• Grünwald

• Freising
• Neufahrn

Ihre zuverlässige
Hilfe im Trauerfall
– an 365 Tagen
im Jahr!

Rufen Sie uns
jederzeit an:

Lernen Sie uns besser
kennen:

089 – 64 24 86 80

www.karlalbertdenk.de

Herzlichst,
Ihr Karl Albert Denk
H li h t

„Wir sind ein
gewachsener Familien-
betrieb, so fühlen und
arbeiten wir.”

089 / 68 30 68

Musik ist Balsam fürdie Seele!
www.musik-und-trauer.de
München - Ottobrunn - Markt Schwaben

Anzeige
BESONDERE ANLÄSSE & FAMILIE

Die letzten Dinge regeln

Geschenkt ist geschenkt?

A ngesichts des Immobi-
lienbooms können man-
che nicht früh genug an-

fangen, Vermögen an Kinder
und Enkelkinder zu übergeben,
um möglichst viele Schen-
kungssteuerfreibeträge zu nut-
zen.
Alle zehn Jahre können der-

zeit bei Kindern 400000 Euro je
Elternteil, bei Enkelkindern je-
weils 200000 Euro und bei
Ehegatten 500000 Euro steuer-
frei Vermögenswerte übertra-
gen werden, so Renate Maltry,
Fachanwältin für Erbrecht.
Das „Geben mit warmer

Hand“ ist auch von Vorteil, weil
der Schenker selbst erleben
kann, wie der Beschenkte mit
dem Geschenk umgeht. Oft
spielt das Leben aber anders als
gedacht. Ein Fehlverhalten
oder der Tod des Beschenkten
können zu gravierenden Folgen
für den Schenker führen. Das
Gesetz schützt den Schenker
nur in Ausnahmefällen wie bei
Verarmung des Schenkers oder
groben Undanks.

Um vor unliebsamen Überra-
schungen gefeit zu sein, empfiehlt
die Münchner Erbrechtsexpertin
Maltry, bei jeder Schenkung Wi-
derrufs- beziehungsweise Rückfor-
derungsrechte aufzunehmen. Nur
dann kann der Schenker auch
nach erfolgter Schenkung kor-
rigierend eingreifen und die
Schenkung rückgängig ma-
chen. Die Umstände oder
Gründe, die eine Rückforde-
rung rechtfertigen, sind im
Vorhinein ausdrücklich festzu-
legen und im Schenkungsver-
trag niederzulegen.
Zwar gibt es auch den freien

Widerrufsvorbehalt, der aber
abgesehen von zivil- und steu-
errechtlichen Einschränkun-
gen keiner tatsächlichen
Schenkung entspricht. Von der
Vereinbarung eines freien Wi-
derrufs ist bei der Schenkung
von Gesellschaftsanteilen ab-
zuraten, da Klauseln, die wirt-
schaftlich einer freien Hinaus-
kündigungsklausel entspre-
chen, von der Rechtsprechung
als sittenwidrig und damit
nichtig angesehen werden.
Die Ausübung eines im

Schenkungsvertrag vorbehal-
tenen Widerrufsrechts oder
Rücktrittsrechts führt zur
Rückabwicklung der Schen-
kung. Beim Widerrufsrecht
bleibt der Schenkungsvertrag
grundsätzlich bestehen, das
Geschenk muss aber an den
Schenker zurückgegeben wer-

für eine Rückforderung wegen
groben Undanks vage formu-
liert sind, sollten auch diesbe-
züglich Konkretisierungen auf-
genommen und möglichst Re-
gelungen getroffen werden.
Dies kann durch Aufnahme der
Rückforderungsklausel bei Stö-
rung des Familienfriedens er-
folgen.
• Die dingliche Absicherung

der Rückforderungsrechte ist
möglich und sollte genutzt
werden. In Betracht kommt
dies in erster Linie bei Immobi-
lien, hinsichtlich derer im
Grundbuch entsprechende
Rückauflassungsvormerkun-
gen eingetragen werden kön-
nen. Als weitere Maßnahme
kann auch zugunsten des
Schenkers eine Vollmacht ver-
einbart werden, die ihn in die
Lage versetzt, ohne Mitwir-
kung des Beschenkten die
Rückübertragung des Schen-
kungsgegenstandes an sich
selbst zu bewirken und alle
hierfür erforderlichen rechts-
geschäftlichen Erklärungen ab-
zugeben.

Damit das Schenken mit „war-
mer Hand“ dem Schenker nicht
zum Nachteil wird, sollten die
Klauseln bei jeder Schenkung be-
dacht werden, erläutert Maltry. Es
handelt sich dabei auch um
„Kann“-Regelungen, die inner-
halb einer Frist ausgeübt wer-
den können. Geht das Vermö-
gen aber an „unliebsame“ Per-
sonen, ist die möglichst ding-
lich gesicherte Rückübertra-
gung kein Problem. Bei jeder
Schenkung sollte man sich
über diese Möglichkeiten bera-
ten lassen.

Renate Maltry, Rechtsanwältin,
Fachanwältin Erbrecht, Zertifi-
zierte Testamentsvollstreckerin
AGT

DieVermögensnachfolge
frühzeitig regeln

den. Nutzungen (etwa Mieter-
träge einer Immobilie) sind an
den Schenker herauszugeben.
Beim Rücktrittsrecht wird der
Vertrag als solcher hinfällig
und rückabgewickelt. Der Be-
schenkte hat das Geschenk so-
wie sämtliche von ihm gezoge-
nen Nutzungen herauszuge-
ben. Aufwendungen des Be-
schenkten muss der Schenker
erstatten.

In der Praxis werden Rückforde-
rungsmöglichkeiten oft so verein-
bart, dass bestimmte Vorausset-
zungen vorliegen müssen. Die be-
deutsamsten Gründe:

•Tod des Beschenkten: Der
Beschenkte ist grundsätzlich
frei, selbst zu testieren. Stirbt
nun der Beschenkte zu Lebzei-
ten des Schenkers, ist oft die
testamentarische oder auch die
gesetzliche Erbfolge nicht im
Interesse des Schenkers. Mit
dieser Klausel kann der Schen-
ker das Geschenk zurückzufor-
dern, um es danach an andere
Abkömmlinge oder Dritte wei-
tergeben zu können.
• Eheschließung/Eheschei-

dung, wenn das geschenkte
Vermögen in einen Zugewinn-
ausgleichsanspruch fällt:
Grundsätzlich wird der Wert
vor oder während der Ehe er-
haltener Geschenke im Rah-
men der Zugewinnausgleichs-
berechnung nicht berücksich-
tigt, er erhöht sowohl das An-
fangs-, als auch das Endvermö-
gen des beschenkten Ehegat-
ten. Während der Dauer der
Ehe eingetretene Wertsteige-
rungen des geschenkten Ge-
genstandes stellen jedoch Zu-
gewinn dar, der auszugleichen
ist. Dies kann dadurch vermie-
den werden, dass im Falle der
Scheidung des Beschenkten
dem Schenker ein Rückforde-
rungsrecht zusteht, so dass der
Schenkungsgegenstand im
Endvermögen des Beschenkten
nicht mehr enthalten ist.
• Insolvenz/Vermögensver-

fall: Für den Fall, dass Gläubi-

ger des Be-
schenkten die
Zwangsvoll-
streckung in
das Geschenk
betreiben
oder der Be-
schenkte in
allgemeinen
Vermögens-
verfall gerät,
so dass eine
Insolvenz
droht.
• Geschäfts-
unfähigkeit/
Betreuung:

Wird der Beschenkte durch
Unfall oder Krankheit ge-
schäftsunfähig, sodass er unter
Betreuung gestellt wird, ist es
oft ratsam, das Vermögen wie-
der zurückfordern zu können.
Gleiches gilt, wenn der Be-
schenkte in einen Zustand, der
seine freien Willensentschei-
dungen maßgeblich beein-
trächtigt (wie Alkohol-, Dro-
genmissbrauch oder Spiel-
sucht). Auch hier kann es sinn-
voll sein, dass der Schenker das
Vermögenwieder an sich zieht,
um den Erhalt des wirtschaftli-
chen Werts zu sichern. So kann
er den ursprünglich Beschenk-
ten in seiner persönlichen Si-
tuation angemessen unterstüt-
zen.
• Verfügung/Verpfändung:

Schließlich sollte der Vermö-
gensgegenstand nicht ohne Zu-
stimmung durch den Schenker
vom Beschenkten weitergege-
benwerden. Dabei sollten auch
Vorgänge mit ähnlicher wirt-
schaftlicher Wirkung wie die
Begründung von Nießbrauchs-
bestellungen, Unterbeteiligun-
gen und Verpfändung mitein-
bezogen werden.

• Grober Undank – Störung
des Familienfriedens: Da die
gesetzlichen Voraussetzungen

Bei der Schenkung von Vermögenswerten wie Immobi-
lien sollten Rückforderungsrechte festgelegt werden.

Foto: ccvision

Vertreten lassen

E rben müssen sich durch
einen Erbschein legiti-
mieren. Doch was, wenn

der alleinerbende Ehepartner
selbst dement ist?
Erben können sich im Erb-

scheinverfahren in bestimmten
Fällen vertreten lassen. Das
heißt: Auch ein Angehöriger
kann im Zweifel den Erbschein
beantragen. Voraussetzung ist,
dass eine schriftliche Voll-
macht vorgelegt werden kann.
Das geht aus einem Urteil

des Oberlandesgerichts (OLG)
Bremen hervor (Az.: 5 W
27/21), über das die Arbeitsge-
meinschaft Erbrecht des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV) be-
richtet. Ein gerichtlich bestell-
ter Betreuer ist nicht zwingend
erforderlich.
In dem Fall starb ein Mann in

einer Pflegeeinrichtung. Er hin-
terließ Ehefrau und Tochter.
Die Witwe, im Testament zu
seiner Alleinerbin eingesetzt,
leidet selbst an einer Parkin-
son-Demenz und ist nach ärzt-
licher Stellungnahme daher
nicht mehr geschäftsfähig. Zu-
vor hatte sie ihrem verstorbe-
nen Mann und ersatzweise ih-
rer Tochter schriftlich eine Vor-
sorgevollmacht erteilt. Ge-
stützt auf die Vollmacht, bean-
tragte die Tochter für ihre Mut-
ter einen Erbschein. Sie gab
auch die notwendige eides-
stattliche Versicherung ab. Das
Nachlassgericht wies dies zu-
rück: Eine Stellvertretung bei

der Antragstellung eines Erb-
scheins sei nicht zulässig. Die
Tochter könne auch nicht für
ihre Mutter die Richtigkeit ih-
rer Angaben eidesstattlich ver-
sichern. Es sei die Bestellung
eines Betreuers erforderlich.

Das sah das Gericht anders:
Auch im Erbscheinverfahren kann
sich ein Antragsteller vertreten
lassen. Und zwar nicht nur
durch einen Rechtsanwalt,
sondern auch durch andere
Personen, wie zum Beispiel ei-
nen volljährigen Familienange-
hörigen. ZumNachweis ist eine
schriftliche Vollmacht vorzule-
gen. Diese muss nicht eigen-
händig geschrieben oder nota-
riell beurkundet sein. Vielmehr
genügt eine maschinenschrift-
liche Fassung, die eigenhändig
unterzeichnet ist.

Wer die Erklärung nicht ei-
genständig abgeben kann, etwa
weil er geschäftsunfähig ist,
kann die Erklärung, dass alle
Angaben nach bestem Wissen
undGewissen gemachtworden
sind, durch einen vom Gericht
bestellten Betreuer abgeben
lassen. Die Richter schlossen
sich hier der Ansicht an, wo-
nach ein Vorsorgebevollmäch-
tigter einem Betreuer gleich-
steht. Er kann damit die eides-
stattliche Versicherung für den
Antragsteller abgeben.

Der Erbschein kann von
Bevollmächtigten
beantragt werden
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